
Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für \'lirtschaftliche AnGelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 15. Feber 1973, 
betreffend ein Bundesr;esetz, mit dem das ÖIG-Gesetz geändert wird 
(ÖIG-Gesetz-Novelle 1973) 

Durch den vorliegenden Gcsetzesbeschluß des Nationalrates 
soll die Ih-:gliederzah1 des Aufsichtsrates eIer ÖIAG erhöht werden. 
vleiters sollen die Bestim.munGen über die Hahl und Abberufmlg 
von Aufsichtsratsmitgliedern der in der Anlage z~~ ÖIG-Gesetz 
angeführten Gesellschaften dem Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
zur Zusa.mI.1cni'assllng der UI1"ternehmlJ.!1gell cler verstaEttlichten Eisen-

und Stahlindustrie (921 der Beilagen) angepaßt werden. Ferner 
. ~ h d t lS v vorgese ... _en, daß zur Besetzung heranstehende Vorstan spos en 
der verstaatlichten Unternehmungen ihl lIAmtsblatt zur I,liener Zeitung" 
zu verlautbaren sind. 

Der Ausschuß für l:rirtschaftliche Angelegenheiten hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 20. Feber 1973 
in Verhandlung genommen und mit Stimmenmehrheit beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratlmg stellt der Ausschuß für wirt­
schaftliche Ane;elegenheitcn somit den Antrag.l. der Bundesrat \'/olle 
beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 15. Feber 1973, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das ÖIG-Gesetz geändert wird 

(OIG-Gesetz-Novelle 1973~ wird kein Einspruch erhoben. 

K 0 u b a 

Berichterstatter 

Wien, am 20. Feber 1973 

Dr. I r 0 

Obmann 
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